
Mitteilung des Senats 
an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) 
vom 9. April 2019 

Gesetz zum ersten Staatsvertrag zur Änderung des Vertrages über die 
Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit 
beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und 
Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG (Erster IT-
Änderungsstaatsvertrag) – Weiterentwicklung der IT-Zusammenarbeit der 
Verwaltungen von Bund und Ländern und Errichtung der Anstalt des 
öffentlichen Rechts „Föderale IT-Kooperation (FITKO) 

1. Der Senat überreicht der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf eines 

Gesetzes zur Zustimmung zum Ersten IT-Änderungsstaatsvertrag mit der Bitte 

um dringliche Behandlung und Beschlussfassung in erster und zweiter Lesung 

in der Maisitzung der Bremischen Bürgerschaft. 

 

2. Mit diesem Gesetz soll die nach Artikel 91c Absatz 2 Satz 3 des Grundgesetzes 

(GG) erforderliche Zustimmung der Bremischen Bürgerschaft zum „Ersten 

Staatsvertrag zur Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-

Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der 

Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag 

zur Ausführung von Artikel 91c GG“ (Erster IT-Änderungsstaatsvertrag) 

erfolgen. 

Der Erste IT-Änderungsstaatsvertrag soll die IT-Zusammenarbeit der 

öffentlichen Verwaltungen weiterentwickeln, indem zum 1. Januar 2020 eine 

von Bund und Ländern gemeinsam getragene rechtsfähige Anstalt des 

öffentlichen Rechts geschaffen wird, die den IT-Planungsrat bei der 

Koordinierung der ebenenübergreifenden Zusammenarbeit unterstützt. In 

dieser gemeinsamen Anstalt sollen bestehende personelle und finanzielle 

Ressourcen gebündelt und zusätzliche Fachkompetenzen insbesondere für die 

Projektsteuerung aufgebaut werden. Die gemeinsame Anstalt soll die 

Bezeichnung FITKO tragen und in Frankfurt am Main angesiedelt sein. 



Zudem verpflichten sich Bund und Länder, dem IT-Planungsrat für die Jahre 

2020 - 2022 ein Digitalisierungsbudget in Höhe von bis zu 180 Millionen Euro 

bereit zu stellen. Diese Verpflichtung geht auf einen Beschluss der Konferenz 

der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern im 

Rahmen der Beratungen zur „Neuregelung des bundesrechtlichen 

Finanzausgleichsystems ab dem Jahr 2020“ zurück. Mit dem 

Digitalisierungsbudget sollen Projekte und Produkte für die Digitalisierung von 

Verwaltungsleistungen, die auf allen föderalen Ebenen zum Einsatz kommen, 

unterstützt werden. Dies fördert die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 

(OZG), welches Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, ihre 

Verwaltungsleistungen bis 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale 

anzubieten. 

Um die Voraussetzungen zur Gründung der AöR FITKO zu schaffen, muss der 

IT-Staatsvertrag in der Fassung vom 1. April 2010 angepasst werden. 

Wegen der Einzelheiten wird auf den anliegenden Gesetzesentwurf Bezug 

genommen. 

3. Für Bremen ist ab 2020 mit Mehrkosten in Höhe von 15.887 € jährlich für die 

Errichtung der FITKO sowie für die Jahre 2020-2022 von ca. 400 TEUR € 

jährlich für den Anteil der Freien Hansestadt Bremens am 

Digitalisierungsbudget zu rechnen. Für 2020 und 2021 erfolgt die Finanzierung 

innerhalb des Produktplans 96 IT-Budget der FHB, über dessen weitere 

Entwicklung im Zuge der Haushaltsberatungen zu entscheiden ist. 

 

4. Damit die AöR FITKO ihre Arbeit zum 01. Januar 2020 aufnehmen kann, ist es 

erforderlich, das parlamentarische Verfahren zur Zustimmung bis Ende 

September 2019 durchzuführen, um den Errichtungsbeschluss im Oktober 

2019 ermöglichen zu können. Die Vorunterrichtung der Bremischen 

Bürgerschaft über die Änderung des IT-Staatsvertrages zur Errichtung der 

Anstalt des öffentlichen Rechts „Föderale IT-Kooperation (FITKO)“ erfolgte am 

27. Februar 2019 durch Mitteilung des Senats vom 5. Februar 2019 

(Drucksache 19/2028). Der Erste IT-Änderungsstaatsvertrag wurde am 21. 

März 2019 unterzeichnet. 
  



 

Anlagen: 

Anlage 1: Entwurf eines Gesetzes zur Zustimmung zum Erster IT-Änderungsstaats-

vertrag nebst Begründung 

Anlage 2: IT-Änderungsstaatsvertrag (Namen Druckfassung) 

 



Entwurf 

Gesetz zum ersten Staatsvertrag zur Änderung des Vertrages über die 
Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit 
beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und 

Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG  
 

Vom … 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) 
beschlossene Gesetz: 

Artikel 1 
 

Dem am 15. März 2019 von der Freien Hansestadt Bremen unterzeichneten 
ersten Staatsvertrag zur Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-
Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der 
Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur 
Ausführung von Artikel 91c GG wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend 
veröffentlicht. 

Artikel 2 

Die Senatorin für Finanzen kann den Wortlaut des Vertrags über die Errichtung 
des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der 
Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur 
Ausführung von Artikel 91c GG in der vom Tag des Inkrafttretens nach Artikel 3 
Absatz 2 geltenden Fassung im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt 
machen. 

Artikel 3 
 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 3 Absatz 1 in 
Kraft tritt, ist im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu 
geben. 

 

Bremen, den 

          Der Senat 
  



Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

1. Errichtung der gemeinsamen Anstalt FITKO 
Gemäß Artikel 91c GG und § 1 Absatz 1 des IT-Staatsvertrags übernimmt der IT-Planungsrat 
seit seiner Gründung im Jahr 2010 die Koordinierung der IT-Zusammenarbeit der öffentlichen 
Verwaltung zwischen Bund und Ländern. Dies beinhaltet vor allem den Beschluss von 
fachunabhängigen und fachübergreifenden IT-Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards 
sowie die Steuerung von Digitalisierungsprojekten. 
Seither hat der IT-Planungsrat eine Vielzahl föderaler IT-Projekte initiiert und zwei IT-
Standards verabschiedet. Die gesetzten Ziele hat er aber trotz Fokussierung auf den Aufbau 
föderaler IT- und E-Government-Infrastruktur nicht in dem angestrebten Maße erreichen 
können. Die hohe Komplexität und Heterogenität der bestehenden Strukturen, Prozesse, 
rechtlichen Regelungen und Vereinbarungen führen dazu, dass das Potenzial der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bisher nicht ausgeschöpft werden konnte. Für 
eine bedarfsorientierte, strategische Ausrichtung und stringente Abarbeitung der Aufträge 
fehlen vor allem die notwendige Kontinuität und das Knowhow, da unterhalb des IT-
Planungsrats nur wenig geeignete Projektstrukturen etabliert sind. 
Daher hat sich der IT-Planungsrat in seiner 19. Sitzung am 16. März 2016 dafür 
ausgesprochen, der Föderalen IT-Kooperation einen neuen Rahmen in Gestalt einer von Bund 
und Ländern gemeinsam getragenen Anstalt des öffentlichen Rechts zu geben.  
Für die Schaffung einer solchen Anstalt ist die Änderung des IT-Staatsvertrags erforderlich. 
Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben 
sich am 11. Dezember 2018 zunächst auf den Text einer entsprechenden Änderung des IT-
Staatsvertrags geeinigt, den „Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Vertrags über die 
Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz 
der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur 
Ausführung von Artikel 91c GG“ (Erster IT-Änderungsstaatsvertrag). Auf dieser Grundlage 
wurden die notwendigen Unterrichtungen der zu beteiligenden Verfassungsorgane 
vorgenommen, so dass am 21. März 2019 das Dokument von den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder und dem Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat 
unterzeichnet werden konnte. 
Zum 1. Januar 2020 soll demnach eine Anstalt des öffentlichen Rechts für Föderale IT-
Kooperation in gemeinsamer Trägerschaft aller Länder und des Bundes errichtet werden 
(Kurzbezeichnung: FITKO). Die FITKO wird in Frankfurt am Main angesiedelt sein und damit 
nach hessischem Recht errichtet und geführt werden. 
Die Funktion der FITKO besteht darin, den IT-Planungsrat organisatorisch, fachlich und bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben nach § 1 Absatz 1 IT-Staatsvertrag zu unterstützen. Die 
fachliche Unterstützung soll sich insbesondere auf die übergreifenden bzw. querschnittlichen 
Bereiche beziehen. Eine Erweiterung der Aufgaben und Kompetenzen des IT-Planungsrats ist 
mit der Schaffung einer gemeinsamen Anstalt nicht verbunden. 
Mit FITKO werden die Rahmenbedingungen geschaffen, die den IT-Planungsrat in die Lage 
versetzen, sich stärker auf die politisch-strategische Steuerung zu fokussieren und damit 
seiner besonderen Verantwortung für die öffentliche IT nachzukommen. Zugleich wird die 
erforderliche Handlungs- und Steuerungsfähigkeit für eine konsequente Digitalisierung der 
öffentlichen Verwaltung, insbesondere auch im Sinne des OZG, sichergestellt. 
 
2.  Digitalisierungsbudget 
Zudem hatte die Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und 
Ländern bereits am 14. Oktober 2016 im Rahmen der Beratungen zur „Neuregelung des 



bundesrechtlichen Finanzausgleichsystems ab dem Jahr 2020“ beschlossen, dass „zur 
Erhöhung der onlinefähigen Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung beim IT-Planungsrat 
für die Weiterentwicklung der IT-Verfahren ein Budget bereitgestellt wird“. Diese Entscheidung 
stellt die Bestrebungen zur Digitalisierung der Verwaltung auch finanziell auf eine neue Basis.  
In diesem Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern 
wurde festgelegt, dass das Budget von Bund und Ländern entsprechend ihrer Zuständigkeiten 
finanziert werden solle. Bund und Länder haben sich mit den Festlegungen im Ersten IT-
Änderungsstaatsvertrag nunmehr auf die Eckpunkte dieses Budgets sowie darauf verständigt, 
dass das Digitalisierungsbudget durch die FITKO für den IT-Planungsrat bewirtschaftet 
werden soll.  
Das Digitalisierungsbudget hat einen Umfang von bis zu 180 Millionen Euro. Der Bund trägt 
einen Anteil von 35 Prozent an diesem Budget. Die Länder tragen die verbleibenden 
65 Prozent entsprechend ihrem jeweiligen Anteil nach dem Königsteiner Schlüssel. Das 
Budget ist im zukünftigen Wirtschaftsplan des IT-Planungsrats gesondert auszuweisen. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 
Mit Artikel 1 wird die erforderliche Zustimmung der Bremischen Bürgerschaft zur Änderung 
des Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der 
Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund 
und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG (Erster IT-Änderungsstaatsvertrag) 
erteilt und die Veröffentlichung des Ersten IT-Änderungsstaatsvertrags angeordnet. 
Zu den wesentlichen Änderungen des Staatsvertrags im Einzelnen: 

− Die bisherige Geschäftsstelle des IT-Planungsrats wird aufgelöst. An Ihre Stelle tritt die 
FITKO, die durch die Ratifizierung des Staatsvertrags zum 1. Januar 2020 errichtet 
werden soll (§§ 5 bis 10 IT-Staatsvertrag).  

− Der Staatsvertrag trifft Regelungen insbesondere zur Aufgabe, der Trägerschaft, den 
Organen, der Aufsicht und der Finanzierung der FITKO. So soll FITKO, den IT-
Planungsrat organisatorisch, fachlich und bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach 
§ 1 Absatz 1 IT-Staatsvertrag unterstützen. Die fachliche Unterstützung soll sich 
insbesondere auf die übergreifenden bzw. querschnittlichen Bereiche beziehen. 

− Träger der FITKO sind die Vertragspartner des IT-Staatsvertrags zu gleichen Teilen. 
Die FITKO besitzt Dienstherrnfähigkeit und soll nach vorläufiger Planung bis zu 44 
Mitarbeiter haben. Über den genauen Stellenbedarf und seine Gegenfinanzierung wird 
im Rahmen der jährlichen Wirtschaftsplanverhandlungen entschieden. Sitz der FITKO 
ist Frankfurt am Main. Für den Betrieb der gemeinsamen Anstalt gilt daher hessisches 
Landesrecht (§ 6 IT-Staatsvertrag). 

− Die FITKO wird von einer Präsidentin oder einem Präsidenten geleitet und vertreten. 
Sie oder er wird hierbei vom Verwaltungsrat beaufsichtigt (§ 7 IT-Staatsvertrag). 

− Die gemeinsame Anstalt unterliegt der Rechtsaufsicht der Vertragspartner (§ 8 IT-
Staatsvertrag). Für diese neue Aufgabe ist auf Bundesebene das Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat zuständig.  

− Die Rechnungshöfe der Vertragspartner prüfen die Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der gemeinsamen Anstalt (§ 9 Absatz 6 IT-Staatsvertrag). 

− Die weiteren Einzelheiten zum Betrieb der gemeinsamen Anstalt werden in einem noch 
zu fassenden Gründungsbeschluss getroffen. Der Gründungsbeschluss ist ein 
Beschluss des IT-Planungsrats. 



− Der Finanzplan des IT-Planungsrats wird durch einen Wirtschaftsplan ersetzt. Der 
Wirtschaftsplan umfasst auch die Ausgaben für den Betrieb der FITKO und die mit dem 
Digitalisierungsbudget finanzierten Projekte und Produkte. Er wird vom IT-Planungsrat 
beschlossen und bedarf der Zustimmung der Finanzministerkonferenz und des 
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen. Er ist der Konferenz des Chefs des 
Bundeskanzleramtes mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien nach § 1 
Absatz 1 Satz 2 des IT-Staatsvertrages vorzulegen.  

− Für die Jahre 2020 - 2022 verpflichten sich die Vertragspartner, ein 
Digitalisierungsbudget im Umfang von bis zu 180 Millionen Euro zur Verfügung zu 
stellen. Der Bund trägt einen Anteil von 35 Prozent an diesem Budget. Das 
Digitalisierungsbudget sowie die daraus zu finanzierenden Projekte und Produkte 
werden im Wirtschaftsplan gesondert ausgewiesen.  

Darüber hinaus erfolgen redaktionelle Ergänzungen und Korrekturen des IT-Staatsvertrags, 
vor allem durch die Einfügung einer Inhaltsübersicht. 
 
 
Zu Artikel 2 
Der Staatsvertrag enthält in Art. 2 eine Bekanntmachungserlaubnis, die vorsieht, dass u.a. 
die Länder den Wortlaut des IT-Staatsvertrages neu bekannt machen können. Die Regelung 
im Staatsvertrag ist nicht ausreichend, um eine Neubekanntmachung in Bremen zu 
veröffentlichen. Denn es u.a. nicht angegeben, welche Stelle diese Bekanntmachung 
vornehmen soll. Diese Festlegung für Bremen erfolgt in Artikel 2. 
Zu Artikel 3 
Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes und bestimmt, dass der Tag des Inkrafttretens 
des Änderungsstaatsvertrags im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu 
machen ist. 
 
Anlage: 
 
IT-Änderungsstaatsvertrag (Namen Druckfassung) 
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